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Teil A: Bedenken und Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

 

Die Würdigung der Stellungnahmen ist in öffentlicher Sitzung zu behandeln, da auch die Abwägung transparent und frei zugänglich nachvollziehbar und 

dokumentiert werden soll (Vorrang der Bürgerbeteiligung vor dem Datenschutz). Unabhängig davon werden die Stellungnahmen von Privatpersonen ohne 

Angaben der jeweiligen Namen und Anschriften wiedergegeben, da dies für die Beurteilung der Ausführungen nicht erforderlich ist (keine personenbezogenen 

Anregungen). Datenschutzrechtliche Gesichtspunkte führen deshalb dazu, in der öffentlichen Sitzung, wie auch der (öffentlich zugänglichen und im Verfahren 

öffentlich zu verwendenden) Niederschrift nur die Bezeichnung „Anlieger“ bzw. „Bürger“ anzugeben. Der Stadt Simmern liegen die vollständigen 

Stellungnahmen mit Angabe der Personalien vor. Die Eingabe gibt die Adresse des Bürgers wieder. 

 

Anmerkung für den Sitzungsverlauf: 

 

Soweit während der Sitzung die Einsicht in die Adressangaben in den jeweiligen Stellungnahmen gewünscht wird, bzw. die Beratung unter Berücksichtigung 

des Personenbezuges geführt werden soll, ist insoweit (zeitweise) die Nichtöffentlichkeit herzustellen (§ 35 Abs. 1 GemO). 
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Bürger 1 

Abwägung 

Zu 1.: Im Bebauungsplan „Entwicklungs- und Pflegeplan Simmerbachaue“ ist das 

Plangebiet teilweise abgebildet. Entsprechend des Planes soll entlang des Simmerbachs 

hier ein Fußweg entstehen. Dieser Fußweg ist auch im neu aufzustellenden 

Bebauungsplan „Kuhnengasse“ vorzufinden. Im westlichen Bereich wird dieser lediglich 

hinter die Bebauung verlegt, wodurch entlang des Simmerbachs eine größere 

Grünfläche bestehen bleibt. 

 

Überlagerung Geltungsbereich „Kuhnengasse“ über B-Plan „Simmerbachaue“ 

Zu 2.: Das geplante Gebäude wurde sowohl dem Stadtrat und dem Bauausschuss der 

Stadt Simmern im Voraus vorgestellt und in seiner Kubatur mehrfach angepasst, womit 

es den Zielvorstellungen der Stadt, welche über die Planungshoheit herrscht, 

entspricht. Durch den Bau können Städtebauliche Ziele wie die Nachverdichtung sowie 

eine Wohnraumschaffung und fußläufige Erreichbarkeit der Innenstadt zu fördern. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 
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Zu 3.: Die Einflüsse in die Natur werden durch den beiliegenden Umweltbericht behandelt 

und entsprechende Kompensationsmaßnahmen wurden festgesetzt. In der 

beiliegenden wasserwirtschaftlichen Stellungnahme des Büro Björnsen wurde der 

Einfluss des Vorhabens bei einer Hochwassersituation überprüft. Die Grundmauern 

stehen außerhalb des Gebietes, welche bei einem HQ100 überflutet werden und der 

verloren gehende Retentionsraum von 10,37 m³ wird auf dem Grundstück neu 

geschaffen. Durch bauliche Vorkehrungen, wie etwa ein flutbares Garagengeschoss 

wird das Gebäude geschützt und dessen Einfluss auf Wasserpegel bei einem 

Hochwasserereignisses minimiert. Das Flutereignis an der Ahr hat die HQ100-Daten als 

Bewertungsgrundlage für Hochwasserereignisse bis heute nicht verändert, wodurch 

die Ergebnisse der Untersuchung weiterhin Bestand haben. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Bürger 2 

Abwägung 

Zu 1.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

Zu 2.: Durch die Planung wird entlang der Simmerbachaue ein Fußweg angelegt, welcher 

bereits im Bebauungsplan „Entwicklungs- und Pflegeplan Simmerbachaue“ vorgesehen 

wurde. Durch diesen Fußweg wird der Bach erreichbar gemacht. Die Vegetation 

entlang des Simmerbachs und der Böschung des Simmerbachs bleibt erhalten. 

Zu 3.: Ein Gutachten, welches die Hochwassersituation nach Durchführung der geplanten 

Arbeiten darstellt, wurde durch das Ingenieurbüro Björnsen erstellt. Die Beurteilung 

basiert auf den relevanten HQ100 Wasserständen. Im Anschluss an das Ahrhochwasser 

wurde bisher dieses HQ100 nicht geändert, wodurch sich auch die 

Beurteilungsgrundlage für die im Gutachten erfolgten Untersuchungen nicht verändert 

haben. Eine Überarbeitung des Gutachtens ist daher nicht erforderlich. 

 
1. 

2. 

3. 
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Zu 4.: Durch die Planung werden keine Fußwege verloren gehen. Die Treppenanlage, die 

die Kuhnengasse mit der Klappergasse verbindet bleibt erhalten und eine 

Wegeverbindung zwischen der Kuhnengasse und dem Fricke-Heim wird erstellt. 

Zu 5.: Es ist nicht geplant, die Wohnungen als Luxuswohnungen auszubauen. Es werden 

normale Wohnungen zur Marktgerechten Preisen vorgesehen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 4. 

5. 
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Bürger 3 

Abwägung 

Zu 1: Das geplante Gebäude wurde sowohl dem Stadtrat und dem Bauausschuss der Stadt 

Simmern im Voraus vorgestellt und in seiner Kubatur mehrfach angepasst, womit es 

den Zielvorstellungen der Stadt, welche über die Planungshoheit herrscht, entspricht. 

Durch den Bau können Städtebauliche Ziele wie die Nachverdichtung sowie eine 

Wohnraumschaffung und fußläufige Erreichbarkeit der Innenstadt zu fördern.  

Im Bebauungsplan „Entwicklungs- und Pflegeplan Simmerbachaue“ war im 

Plangebiet ein Fußweg vorgesehen, der jetzt gebaut wird (sh. Punkt 1 Bürger 1) 

Zu 2: Siehe Stellungnahme zu Bürger 1, Punkt 3. 

Zu 3: Nur ein Teilstück des Weges führt hinter dem Gebäudeteil WA5 entlang. Der Rest 

des Weges befindet sich entweder direkt am Simmerbach oder an den Wiesen 

entlang des Simmerbach. Weg führt nur bei WA5 hinter den Gebäuden entlang. Für 

gehbehinderte Menschen ist auch weiterhin der Weg auf der anderen Bachseite 

entlang der Gerbereistraße nutzbar. Durch den Weg werden keine allgemein 

zugänglichen baulichen Anlagen nach § 51 Abs. 3 LBauO erschlossen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 

1. 

3. 

2. 
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Bürger 4 

Abwägung 

Zu 1.: Die Einflüsse auf die vorliegenden Biotopstrukturen werden in dem beiliegenden 

Umweltbericht dargestellt und entsprechende Kompensationsmaßnahmen, welche in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde erarbeitet wurden, werden festgesetzt. 

Die Einflüsse auf das Klima werden durch die Festsetzung zur Anlage von 

Dachbegrünungen:  

Aller Flach- oder flach geneigten Dächer (bis 5° Neigung) von Hauptgebäuden ab 25 m² 

Dachfläche im Bereich des WA1-WA5 sind dauerhaft extensiv zu begrünen. Die 

Mindestsubstratstärke beträgt 8 cm. Für die Begrünung sind standortangepasste Stauden-

, Gräser- oder Sedumarten zu verwenden. Nach Herstellung der Begrünung darf keine 

künstliche Bewässerung erfolgen., 

 

1. 
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Zu 2.: Siehe Stellungnahme zu Bürger 1, Punkt 3. 

Zu 3.: Ein Verkehrsgutachten wurde durch das Büro Heinz + Feier erstellt. Darin wird 

dargestellt, dass nach Umsetzung des Vorhabens die Verkehrssicherheit der 

Kuhnengasse und der Einmündung in die Koblenzer Straße weiterhin gewährleistet 

ist. 

Zu 4.: Ein öffentlicher Weg entlang des Simmerbachs wird durch die Planung realisiert. 

Weiterhin ist durch die Planung auch kein negativer Effekt für die Geschäfte im 

Innenstadtbereich zu erwarten, da mehr Wohnungen in Fußläufiger Entfernung 

geschaffen werden. 

 

Beschluss 

Eine Festsetzung zu Dachbegrünungen wird im Umweltbericht unter Punkt 4.1.1 und in 

den textlichen Festsetzungen unter Punkt D eingearbeitet. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
 

2. 

3. 

4. 
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Bürger 5 

Abwägung 

Zu 1.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

 

1. 
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Zu 2.: Für gehbehinderte Menschen ist auch weiterhin der Weg auf der anderen Bachseite 

entlang der Gerbereistraße nutzbar. Durch den Weg werden keine allgemein 

zugänglichen baulichen Anlagen nach § 51 Abs. 3 LBauO erschlossen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 

2. 
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Bürger 6 

Abwägung 

Zu 1.: Aus dem Internet ist eine Open Petition „Rettet die Simmerbach-Aue!“ zu 

entnehmen. Unabhängig von der Frage, ob gem. § 3 BauGB die Open Petition zu 

berücksichtigen ist, sind die dort aufgeführten Themen zum Gegenstand des 

Abwägungsmateriales und damit auch der Abwägung gemacht worden.  

Zu 2.: Ein Gutachten des Büro Björnsen, welches die Einflüsse der geplanten Bebauung bei 

einem Hochwasserereignis darstellt, lag den Unterlagen bereits vor. Der 

Umweltbericht wurde erarbeitet und wird bei den Unterlagen für die Offenlage 

nach §3 Abs. 2 BauGB enthalten sein. 

Zu 3.: Der Umweltbericht wurde überarbeitet und Kompensationsmaßnahme wurden 

festgesetzt. Diese in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde 

erstellten Maßnahmen minimieren den Eingriff in Natur und Landschaft. 

Zu 4.: Ein Verkehrsgutachten wurde durch das Büro Heinz + Feier erstellt. Darin wird 

dargestellt, dass nach Umsetzung des Vorhabens die Verkehrssicherheit der 

Kuhnengasse und der Einmündung in die Koblenzer Straße weiterhin gewährleistet 

ist. Durch die Schaffung eines Fußweges entlang der Simmerbach wird die 

fußläufige Erschließung des Innenstadtbereichs gefördert. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Bürger 7 

Abwägung 

Zu 1.: Die textlichen Festsetzungen wurden in Abstimmung mit dem Stadtrat der Stadt 

Simmern und dem Bauausschuss der Stadt Simmern in der Zeit zwischen dem 

10.03.2021 und der Fassung vom 28.03.2022 mehrere Male überarbeitet. Die 

Fassung, welche im Rahmen der frühzeitigen Offenlage auslag, entspricht dem 

Willen der Stadt Simmern, weshalb an den Höhenfestsetzungen beibehalten wird. 

Von einer erheblichen Reduzierung der GFZ im Vergleich zu dem Bebauungsplan 

„Innenstadt“ wird in den Planunterlagen nicht geredet. Es wird unter Punkt 7.4 der 

Begründung lediglich dargestellt, dass die Festsetzung einer GFZ von 1,35 dazu 

dient eine hoch verdichtete Bebauung zu verhindern. Die auf der 

gegenüberliegenden Seite des Simmerbachs liegenden Gebiete weisen GFZ von 2,0 

bis 2,8 auf. 

 

1. 
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Zu 2.: Nur ein Teilstück des Weges führt hinter dem Gebäudeteil WA5 entlang. Der Rest 

des Weges befindet sich entweder direkt am Simmerbach oder an den Wiesen 

entlang des Simmerbach. Weg führt nur bei WA5 hinter den Gebäuden entlang. Für 

gehbehinderte Menschen ist auch weiterhin der Weg auf der anderen Bachseite 

entlang der Gerbereistraße nutzbar. Durch den Weg werden keine allgemein 

zugänglichen baulichen Anlagen nach § 51 Abs. 3 LBauO erschlossen.  

Zu 3.: Der Eingriff in die Natur wird im Rahmen des beiliegenden Umweltberichts 

untersucht und bewertet. Die dargestellten Kompensationsmaßnahmen wurden in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde erarbeitet. 

 

2. 

3. 
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Zu 4.: Das geplante Gebäude wurde sowohl dem Stadtrat und dem Bauausschuss der 

Stadt Simmern im Voraus vorgestellt und in seiner Kubatur mehrfach angepasst, 

womit es den Zielvorstellungen der Stadt, welche über die Planungshoheit herrscht, 

entspricht. Der Bebauungsplan „Innenstadt“ wird in diesem Bereich aufgehoben.  

Die Eingriffe in die Grünfläche werden im Rahmen des Umweltberichts bewertet 

und kompensiert. 

Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

Zu 5.: Im Rahmen des Umweltberichts wurde der Einfluss der Planung auf den 

Artenschutz betrachtet und entsprechende Kompensationsmaßnahmen werden 

getroffen. 

Zu 6.: Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan größtenteils als Wohngebiet 

ausgewiesen und eine Bebauung der Fläche war bereits zulässig. Durch den 

Bebauungsplan wird eine sinnvolle Nachverdichtung einer Baufläche in 

Innenstadtnähe ermöglicht. 

 

4. 

5. 

6. 
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Zu 7.: Die entlang des Simmerbachs stehenden Bäume werden erhalten bleiben. Der Hang 

zwischen den Gebäuden an der Kuhnengasse und der Klappergasse wird gärtnerisch 

gestaltet und begrünt. Aufgrund des Abstands und der Höhenlage der Gebäude an 

den beiden Straßen, wird nicht der Eindruck einer 7 – 8-geschossigen Bebauung 

entstehen. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird auch im beiliegenden 

Umweltbericht untersucht. 

Zu 8.: Beim Ausbau der vorhanden Treppenanlage werden die benötigten Bausicherungen 

getroffen, um negative Einflüsse auf angrenzende Grundstücke zu verhindern. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 

7. 

8. 
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Bürger 8 

Abwägung 

Zu 1.: Siehe Stellungnahme zu Bürger 1, Punkt 3. 
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Zu 2.: Die Einflüsse der Planung auf das Gebiet werden im Rahmen des beiliegenden 

Umweltberichts erarbeitet. Kompensationsmaßnahmen, welche mit der unteren 

Naturschutzbehörde abgestimmt wurden, sind angegeben und minimieren die 

Einflüsse in Natur und Umwelt. Aussagen zum Einfluss auf das Klima sind unter Punkt 

3.2.4 des Umweltberichts angegeben und die Dachbegrünung von Hautgebäuden 

wird festgesetzt.  
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Zu 3.: Eine gesonderte artenschutzrechtliche Begutachtung des Eingriffs wurde erstellt 

und den Unterlagen zum Bebauungsplan beigelegt. Die darin dargestellten CEF-

Maßnahmen werden umgesetzt. 
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Zu 4.: Ein Verkehrsgutachten wurde durch das Büro Heinz + Feier erstellt. Darin wird 

dargestellt, dass nach Umsetzung des Vorhabens die Verkehrssicherheit der 

Kuhnengasse und der Einmündung in die Koblenzer Straße weiterhin gewährleistet 

ist. Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an der Kuhnengasse wird 

empfohlen, ist allerdings nicht zwingend erforderlich und wird daher nicht durch den 

vorliegenden Bebauungsplan geregelt. Die textlichen Festsetzungen werden um 

Punkt C3 „Anzahl der Stellplätze“ ergänzt. Diese orientieren sich an der 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen vom 24. Juli 2000 (MinBl. S. 

231). Besucher können beispielsweise auch auf dem Parkplatz auf der 

gegenüberliegenden Seite des Simmerbachs parken, welcher über eine Brücke 

fußläufig erreichbar ist. 
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Zu 5.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 
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Zu 6.: Der Umweltbericht wird den Unterlagen zur Offenlage gemäß §3 Abs. 2 BauGB 

beigelegt. Zur frühzeitigen Beteiligung lagen die abschließenden Daten noch nicht 

vor. 

 

Beschluss 

Die textlichen Festsetzungen werden um Punkt C3 „Anzahl der Stellplätze“ ergänzt. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X   1 
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Bürger 9 

Abwägung 
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Zu 1.: Siehe Stellungnahme zu Bürger 1, Punkt 3. 

Zu 2.: Durch den Ausbau der Wegeverbindung im Plangebiet wird der Simmerbach 

zugänglich und der Erholungswert wird erhöht. 

Zu 3.: Ein Verkehrsgutachten wurde durch das Büro Heinz + Feier erstellt. Darin wird 

dargestellt, dass nach Umsetzung des Vorhabens die Verkehrssicherheit der 

Kuhnengasse und der Einmündung in die Koblenzer Straße, auch während der 

Bauphase, weiterhin gewährleistet ist. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Bürger 10 

Abwägung 

Zu 1.: Die Wohnungen werden allen Bewohnern zur Verfügung stehen. Sowohl 

alleinstehende Leute, Familien mit und ohne Kind und Menschen aller 

Altersgruppen können Wohnungen in dem Objekt beziehen. 

Zu 2.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

Zu 3.: Die genannten Belange werden in dem überarbeiteten Umweltbericht behandelt 

und entsprechende Kompensationsmaßnahmen werden festgesetzt. 

 

1. 

2. 

3. 



 

Seite 30 

 

Zu 4.: Unter Punkt 2.8 der Begründung werden die Berichte des durchgeführten 

Gutachtens zu der Hochwassergefahr dargestellt. Darin ist erkennbar, dass die 

Situation für angrenzende Grundstücke nicht negativ beeinflusst wird und das 

geplante Gebäude an das HQ100 angepasst ist. Weiterhin wird bei einem 

Hochwasser auch die Tiefgarage des Gebäudes an der Kuhnengasse als 

Retentionsvolumen genutzt. 

Zu 5.: Die Abwägungsvorschläge der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Beteiligung werden in diesem Dokument dargestellt. Die frühzeitige Beteiligung hat 

entsprechend des § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden. Auch Kinder und Jugendliche 

hätten eine Stellungnahme abgeben können. Eine gesonderte Kinder- und 

Jugendbeteiligung wird nicht vorgesehen, da das geplante Vorhaben keine 

Einrichtung dieser Einwohnergruppe darstellt. Eine Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen wird beispielsweise für Spielplätze oder Schulen in Betracht gezogen. 

Unter Punkt 7.4 der Begründung wird dargestellt, wie sich das geplante Vorhaben 

in die umgebende Stadtgestaltung einbringt. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 

4. 

5. 
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Bürger 11 

Abwägung 

Zu 1.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

Zu 2.: Eine gesonderte artenschutzrechtliche Begutachtung des Eingriffs wurde erstellt 

und den Unterlagen zum Bebauungsplan beigelegt. Die darin dargestellten CEF-

Maßnahmen werden umgesetzt. 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 

1. 

2. 
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Bürger 12 

Abwägung 

Zu 1.: Aus dem Internet ist eine Open Petition „Rettet die Simmerbach-Aue!“ zu 

entnehmen. Unabhängig von der Frage, ob gem. § 3 BauGB die Open Petition zu 

berücksichtigen ist, sind die dort aufgeführten Themen zum Gegenstand des 

Abwägungsmateriales und damit auch der Abwägung gemacht worden. 

Zu 2.: Die Mauer des Sockelgeschosses orientiert sich an der Hochwasserlinie des HQ100. 

Das darüberliegende Geschoss überschreitet die HQ100 Linie, liegt allerdings so 

hoch, dass das Wasser dieses Geschoss nicht erreicht. Das Volumen der Tiefgarage 

wird bei einem Hochwasser als Retentionsraum genutzt, wodurch der Einfluss auf 

das Hochwasserverhalten reduziert wird. In der Darstellung unter Punkt 2.8 ist 

erkennbar, dass die Wasserpegel bei einem Hochwasser lediglich innerhalb des 

Planbereiches verändert werden. 

Zu 3.: Die frühzeitige Beteiligung hat entsprechend des § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden. 

 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4.: Durch die Planung wird die Herstellung eines Fußweges zwischen der Kuhnengasse 

und dem Fricke-Heim geschaffen.  

Zu 5: Das Amtsblatt ist das offizielle Mitteilungswerkzeug der Stadt Simmern. Jedes 

Beteiligungsverfahren der Stadt wird in diesem bekannt gemacht.  

Ein Teil der angegebenen Stellungnahme beinhaltet Fragestellungen und 

Anregungen, welche direkt an die Stadt Simmern gerichtet sind. Diese sind nicht an 

die Bestandteile des vorgebrachten Bebauungsplanes gerichtet und daher nicht 

abzuwägen. Eine gesonderte Kinder- und Jugendbeteiligung wird nicht vorgesehen, 

da das geplante Vorhaben keine Einrichtung dieser Einwohnergruppe darstellt. Eine 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird beispielsweise für Spielplätze oder 

Schulen in Betracht gezogen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 

4. 

5. 
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Bürger 13 

Abwägung 

 



 

Seite 36 

 

Zu 1.: Derzeit wird eine Anpassung des Flächennutzungsplanes für das gesamte 

Verbandsgemeindegebiet vorgesehen, in dessen Rahmen auch die 

Flächenkontingente für Wohnbaugebiete neu geordnet werden. Hier ist davon 

auszugehen, dass die Stadt Simmern weitere Flächen erhalten wird.  

Gemäß §8 Abs. 4 BauGB kann ein Bebauungsplan auch vor der Aufstellung des 

Flächennutzungsplanes aufgestellt werden, wenn dringende Gründe es erfordern 

und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 

Verbandsgemeindegebietes nicht entgegenstehen wird. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde auch die 

Verbandsgemeindeverwaltung beteiligt, welche keine Gründe einer 

Unvereinbarkeit mit den städtebaulichen Zielen des Flächennutzungsplanes 

vorgetragen hat. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird dringend benötigter Wohnraum 

im Innenstadtbereich geschaffen. Die Planungen stehen dem Ziel der 

Innenentwicklung der Stadt Simmern nicht entgegen. 

Zu 2 und 3: Siehe Stellungnahme zu Bürger 1 Nr. 1. Das preußische Wassergesetz findet 

heute keine Beachtung mehr. Das HQ ist maßgebend. 

 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4.: Die Orientierungswerte der GFZ und GRZ, welche in der BauNVO angegeben 

werden, können aus städtebaulichen Gründen überschritten werden. Wie in der 

Begründung unter 7.4 dargestellt befindet sich das Plangebiet an einer Schnittstelle 

zwischen Kernstadt- und Wohnbaugebiet. Daher ist eine Erhöhung der GFZ auf 1,35 

vertretbar und die die vom Stadtrat der Stadt Simmern gewillte Bebauung so 

möglich. Da in WA2 sowohl ein Staffelgeschoss als auch ein Kellergeschoss 

vorgesehen wird, ist auch hier eine GFZ von 1,35 zielführend.  

Zu 5.: Da die GRZ und GFZ nicht reduziert werden, erfolgt keine Änderung an der Anzahl 

der zulässigen Wohneinheiten. 

 

4. 

5. 
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Zu 6.: Siehe Punkt 1 zur Stellungnahme der Kreisverwaltung. 

Zu 7.: Andere Gebäude in Klappergasse überschreiten ebenfalls eine Höhe von 357 müNN, 

daher ist die Planung an die Nachbarbebauung angepasst. 

Unter Punkt B4 der textlichen Festsetzungen ist ein Hinweis zu den Gesetzlichen 

Abstandsflächen enthalten. Dieser wird um den Hinweis ergänzt, dass dies gem. § 8 

Abs. 2 LBauO auf öffentlichen Verkehrsflächen liegen dürfen. 

 

6. 

7. 
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Zu 8.: Die Veränderung des Hochwasserspiegels betrifft lediglich Bereiche innerhalb oder 

direkt angrenzend an das Plangebiet. Andere Gebäude sind nicht betroffen. Sh. S.9 

Begründung. Bei Hochwasser wird das Tiefgaragengeschoss ebenfalls als 

Retentionsvolumen genutzt. 

Zu 9: Punkt B9 der textlichen Festsetzungen wird um eine Ausführung ergänzt, dass sich 

die Festsetzung lediglich gewidmeten öffentlichen Verkehrsflächen bezieht. 

Zu 10. Die angeregte Formulierung wird in Punkt C2 der textlichen Festsetzungen 

übernommen. Der Verweis auf Barrierefreiheit entfällt. 

Zu 11.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

 

8. 

9. 

10.

11.
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Zu 12.: Das Ufergehölz befindet sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes und ist daher nicht betroffen. Der Einfluss auf die weiteren 

Gehölzstrukturen im Plangebiet wird im überarbeiteten Umweltbericht dargestellt und 

entsprechende Kompensationsmaßnahmen wurden getroffen 

Beschluss 

Punkt B9 und C2 der textlichen Festsetzungen werden überarbeitet. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
 

12.
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Bürger 14 

Abwägung 

Zu 1: Der Baum innerhalb des Wendehammers wurde zwischenzeitlich durch die Stadt aus 

Gründen der Verkehrssicherung gefällt. Die Stadt hat hierbei erklärt, den Standort 

mit einem neuen Baum auszustatten. Der Baumstandort wird entsprechend 

planerisch gesichert. 

Zu 2.: Die Parkplätze liegen außerhalb, östlich des Wendehammers. Hier ist daher keine 

gefährliche Verkehrssituation zu erwarten 
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Zu 3.: Der Parkplatz, gegenüber des Plangebietes, an der Gerbereistraße ist vorhanden 

und wird auch weiterhin nutzbar sein. 

Zu 4.: Ein Bericht zum Einfluss der Bebauung lag den Unterlagen bei. Die weiteren nach 

LEPIV genannten Punkte werden in der Begründung und dem Umweltbericht zum 

Bebauungsplan behandelt. Ein gesonderter artenschutzrechtlicher Bericht wurde 

ebenfalls angefertigt und den Unterlagen beigelegt. 

Zu 5.: Im Rahmen der Wasserrechtlichen Stellungnahme und dem Bebauungsplan wurden 

die aktuell vorliegenden Hochwassergefahrenkarten des Landesamt für Umwelt 

Rheinland-Pfalz sowie ein 2017 erstelltest hydraulisches 2D-Modell des 

Simmerbachs genutzt.  

Zu 6.: Die Uferbegleitende Bepflanzung befindet sich auf dem öffentlichen Flurstück, über 

das auch der Simmerbach verläuft. Durch die Planung werden diese Pflanzen nicht 

beeinträchtigt. 

Zu 7.: Die Aufständerungen befinden sich an den Überhängen der oberen Stockwerke des 

Gebäudes an der Kuhnengasse. Das gesamte Sockelgeschoss ist im Falle eines 

Hochwasserereignisses durchflutbar.  

Zu 8 und 9.: Ein Verkehrsgutachten wurde durch das Büro Heinz + Feier erstellt. Darin 

wird dargestellt, dass nach Umsetzung des Vorhabens die Verkehrssicherheit der 

Kuhnengasse und der Einmündung in die Koblenzer Straße weiterhin gewährleistet 

ist. 

Zu 10.: Im Rahmen der Verwirklichung des Projekts wird die Trockenmauer abgebaut und 

an anderer Stelle auf dem Grundstück wieder aufgebaut, um den Lebensraum 

weiterhin erhalten zu können. Diese Maßnahme ist im Umweltbericht unter 

Ausgleichsmaßnahme A1 dargestellt. 
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Zu 11.: Die Berechnungen im Gutachten des Büro Björnsen sind entsprechend der 

aktuellen Hochwasserprognosen für das Plangebiet durchgeführt worden und 

damit aussagekräftig. Das Gebäude wurde so geplant, dass keinerlei negativen 

Effekte für die Umgebungsbebauung entstehen. 

Zu 12.: Der gestellte Bauantrag und der Bau des Gebäudes sind von den zuständigen 

Behörden zu prüfen. 

Zu 13.: Die gesetzlichen Regelungen werden eingehalten. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Teil B: Bedenken und Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und den sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie Abstimmungen mit den Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB 
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BUND 

Abwägung 

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird in einem überarbeiteten Umweltbericht 

bewertet und entsprechende Kompensationsmaßnahmen wurden festgesetzt. 

Weiterhin wurde ein Artenschutzrechtliches Fachgutachten anfertigen gelassen, welches 

den Eingriff auf geschützte Arten dargestellt. Entsprechende Maßnahmen zum Ausgleich 

der Eingriffe werden in dem Gutachten ebenfalls dargestellt. Diese Maßnahmen werden 

in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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FB Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 

Abwägung 

Die angegebene Stellplatzregelung wird als Punkt C3 „Anzahl der Stellplätze“ in die 

textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

Beschluss 

Die textlichen Festsetzungen werden um Punkt C3 „Anzahl der Stellplätze“ ergänzt. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
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GDKE Direktion Erdgeschichte 

Abwägung 

Keine Bedenken und Anregungen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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GDKE Direktion Landesarchäologie 

Abwägung 

Die Angegebenen Erläuterungen werden unter Hinweis E10 „Archäologische Funde“ 

ergänzt. 

Beschluss 

Hinweis E10 „Archäologische Funde“ wird um die angegebenen Erläuterungen ergänzt. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
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GDKE Direktion Denkmalpflege 

Abwägung 

Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Aufnahme des Gartenhauses in die Denkmalliste 

des Landes Rheinland-Pfalz, wird die Planung angepasst.  

Die Baugrenzen werden so gelegt, dass sowohl das Gartenhaus und auch die darum 

liegende Freifläche nicht versiegelt werden dürfen. Eine Markierung des 

Denkmalschutzgebietes wird eingearbeitet. 

Der geplante Fußweg bleibt erhalten, um das Denkmal auch fußläufig erreichbar zu 

machen. Um den Verlauf des Weges entlang des Simmerbachs mit dem Weg auf der 

Bruchsteinmauer zu verbinden, wird eine Metalltreppe auf die Mauer aufgesetzt. Dadurch 

wird die Mauer nicht beeinträchtigt. 

 

Beschluss 

Die Planunterlagen werden wie beschrieben angepasst. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
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Handwerkskammer 

Abwägung 

Keine Bedenken und Anregungen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 

Abwägung 

Zu 1.: Derzeit wird eine Anpassung des Flächennutzungsplanes für das gesamte 

Verbandsgemeindegebiet vorgesehen, in dessen Rahmen auch die 

Flächenkontingente für Wohnbaugebiete neu geordnet werden. Hier ist davon 

auszugehen, dass die Stadt Simmern weitere Flächen erhalten wird.  

Gemäß §8 Abs. 4 BauGB kann ein Bebauungsplan auch vor der Aufstellung des 

Flächennutzungsplanes aufgestellt werden, wenn dringende Gründe es erfordern 

und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 

Verbandsgemeindegebietes nicht entgegenstehen wird. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde auch die 

Verbandsgemeindeverwaltung beteiligt, welche keine Gründe einer 

Unvereinbarkeit mit den städtebaulichen Zielen des Flächennutzungsplanes 

vorgetragen hat. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird dringend benötigter Wohnraum 

im Innenstadtbereich geschaffen. Die Planungen stehen dem Ziel der 

Innenentwicklung der Stadt Simmern nicht entgegen. 

 

 

1. 
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Zu 2.: Der Umweltbericht wird überarbeitet und Kompensationsmaßnahmen für die 

Eingriffe werden festgesetzt. Aussagen zum Klima werden in diesem Umweltbericht 

getroffen und Festsetzungen zu Dachbegrünungen werden eingearbeitet. 

Zu 3.: Der angegebene Hinweis wird bei der Begründung unter Punkt 2.8 „Hochwasser“ 

ergänzt. In den textlichen Festsetzungen wird der Hinweis als E11 

„Wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung angefügt. 

Die HQ100-Linie wird in der Planzeichnung dargestellt. 

 

 
2. 

3. 
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Zu 4.: Es wurde eine Vermessung der Böschungsoberkante durchgeführt. Diese wird 

verbindlich in die Planzeichnung eingearbeitet. Weiterhin wurde die Lage der 

Gebäude so verändert, dass diese nicht innerhalb des 5 m Bereichs liegen. In 

Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde wurde abgestimmt, dass die Anlage 

von Gehwegen in diesem Bereich zulässig ist, wenn deren Oberkante niedriger liegt 

als das Urgelände. Diese Formulierung wurde unter Hinweis E14 der textlichen 

Festsetzungen ergänzt. 

 

4. 
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Zu 5.: Die Maßnahme „Begrünung nicht bebauter Grundstücksflächen“ wird ergänzt: 

• Die nicht überbauten oder überbaubaren Grundstücksfreiflächen der 

Baugrundstücke sind vollständig zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.  

• Nicht zulässig sind insbesondere Schottergärten (großflächig mit Steinen 

bedeckte Gartenflächen, in welcher bei untergeordneten Pflanzungen Steine 

das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind). 

Zu 6.: Die Oberkannte des Bodens der Tiefgarage liegt nicht 1,30 m unter dem Niveau des 

HQ100, sondern 1 cm über dieser. Unabhängig davon ist das Garagengeschoss so 

konzipiert, dass es bei einem Hochwasserereignis fluten kann, ohne dass Schäden 

an der Gebäudetechnik entstehen. 

Zu 7.: Die geplanten Retentionsanlagen werden im Bebauungsplan dargestellt. 

Punkt B8 der textlichen Festsetzungen wird um folgende Ausführungen ergänzt:  

Zur Einsparung von Trinkwasser und zur Verringerung des Oberflächenabflusses ist 

die Sammlung, Speicherung und Verwendung des Niederschlagswasser aus der 

Dachentwässerung in Zisternen vorzusehen.. Das zu erbringende Retentionsvolumen 

ist in Abstimmung mit den Verbandsgemeindewerken festzulegen. 

Der Überlauf der Zisternen ist an die Oberflächenentwässerung anzuschließen. 

Bei einer Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser sind weiterhin folgende 

Hinweise zu beachten: 

- Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. 

- Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein 

Trinkwasser“ zu kennzeichnen. 

- Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 

sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten. 

- Der Träger der Wasserversorgung sollte über solche Planungen informiert 

werden. 

- Gemäß TrinkwV besteht gegenüber dem Gesundheitsamt eine Anzeigepflicht für 

die Regenwassernutzung in Haushalten. 

 

5. 

6. 

7. 
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Die Maßnahme „Herstellung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen“ wird ergänzt: 

Zur Erhaltung der Infiltrationsfähigkeit der Böden für Niederschlagswasser sind nicht 

überdachte Stellplatzflächen, Zufahrten -soweit wasserrechtlich zulässig- mit 

versickerungsfähigen Belägen (z.B. Rasengittersteinen), weitfugig verlegtem Pflaster 

(Fugenbreite > 2 cm), als wassergebundene Decke oder Schotterrasen anzulegen. Es 

ist auf einen versickerungsfähigen Unterbau zu achten. 

Die Maßnahme „Dachbegrünung“ wird ergänzt: 

Alle Flach- oder flach geneigten Dächer (bis 5° Neigung) von Hauptgebäuden ab 25 

m² Dachfläche im Bereich des WA1-WA5 sind dauerhaft extensiv zu begrünen. Die 

Mindestsubstratstärke beträgt 8 cm. Für die Begrünung sind standortangepasste 

Stauden-, Gräser- oder Sedumarten zu verwenden. Geeignete Arten sind der 

Pflanzliste 2 zu entnehmen. Nach Herstellung der Begrünung darf keine künstliche 

Bewässerung erfolgen.  
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Zu 8.: Die Belange zum Denkmalschutz werden in der Abwägung zur Stellungnahme der 

GDKE Direktion Denkmalpflege behandelt und hier nicht erneut gelistet. 

 

Beschluss 

Die dargestellten Anpassungen und Ergänzungen an den Textlichen Festsetzungen, der 

Begründung und der Planzeichnung werden übernommen. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X   1 
 

8. 
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Untere Verkehrsbehörde 

Abwägung 

Keine Bedenken und Anregungen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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LBM Bad Kreuznach 

Abwägung 

Ein Verkehrsgutachten wurde durch das Büro Heinz + Feier GmbH erstellt. Das Gutachten 

stellt dar, dass die Verkehrssicherheit der Einmündung zu der L 218 auch nach 

Durchführung der geplanten Bebauung weiterhin gegeben ist. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Landesamt für Geologie und Bergbau 

Abwägung 

Der Hinweis E9 „Bergbau“ in den textlichen Festsetzungen wird um folgende 

Ausführungen ergänzt:  

Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich des auf Eisen verliehenen, bereits 

erloschenen Bergwerksfeldes „Simmern“. Über tatsächlich erfolgten Abbau in 

diesem Bergwerksfeld liegen dem Landesamt für Geologie und Bergbau keine 

Dokumentationen oder Hinweise vor. 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 

(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für 

Neuvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 z 

berücksichtigen. 

 

Beschluss 

Hinweis E9 „Bergbau“ wird wie vorab dargestellt ergänzt. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
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NABU 

Abwägung 

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird in einem überarbeiteten Umweltbericht 

bewertet und entsprechende Kompensationsmaßnahmen wurden festgesetzt. 

Weiterhin wurde ein Artenschutzrechtliches Fachgutachten anfertigen gelassen, welches 

den Eingriff auf geschützte Arten dargestellt. Entsprechende Maßnahmen zum Ausgleich 

der Eingriffe werden in dem Gutachten ebenfalls dargestellt. Diese Maßnahmen werden 

in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan festgesetzt. 

Ein Gutachten, welches die Hochwassersituation nach Durchführung der geplanten 

Arbeiten darstellt, wurde durch das Ingenieurbüro Björnsen erstellt. Die Beurteilung 

basiert auf den relevanten HQ100 Wasserständen. Im Anschluss an das Ahrhochwasser 

wurde bisher dieses HQ100 nicht geändert, wodurch sich auch die Beurteilungsgrundlage 

für die im Gutachten erfolgten Untersuchungen nicht verändert haben. Eine 

Überarbeitung des Gutachtens ist daher nicht erforderlich. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 



 

Seite 65 
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SGD Nord Gewerbeaufsicht 

Abwägung 

Keine Bedenken und Anregungen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft 

Abwägung 

Zu 1.: Hinweis E1 „Niederschlagswasserbewirtschaftung“ wird um folgenden Satz ergänzt: 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berücksichtigung der §§ 5 und 

55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und des § 13 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG) 

erfolgen. 

Zu 2.: Das Plangebiet ist im Einzugsgebiet der zuständigen Kläranlage. 
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Zu 3.: Das Überschwemmungsgebiet nach HQ100 wird im Plan dargestellt. Die 

Begründung wird unter Punkt 2.8 und die textlichen Festsetzungen werden unter 

Punkt E11 und E14 um die angegebenen Ausführungen ergänzt. 

Die Lage der Gebäude wird so angepasst, dass der 5 m Bereich entlang der Oberkante des 

Simmerbachs von einer Bebauung freigehalten wird. Die Böschungsoberkante wird 

in den Plan eingearbeitet. 

 

Beschluss 

Die genannten Punkte in der Begründung und den Textlichen Festsetzungen werden 

übernommen und die Böschungsoberkante, sowie das HQ100 werden in der 

Planzeichnung dargestellt. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X   1 
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Telekom 

Abwägung 

Durch den Bebauungsplan werden keine neuen Erschließungsanlagen im öffentlichen 

Raum geschaffen. Die vorhandenen Verkehrsanlagen werden lediglich zur Sicherung 

überplant. 

Vonn einer Aufnahme der genannten Festsetzung zu Leitungstrassen innerhalb von 

Verkehrsanlagen wird daher abgesehen. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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VG-Werke 

Abwägung 

Die angegebenen Ergänzungen werden in die Begründung des Bebauungsplanes 

aufgenommen.  

Das Leitungsrecht zugunsten der Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen wird 

zeichnerisch und textlich aufgenommen. 

 

Beschluss 

Die dargestellten Ergänzungen, sowie die Eintragung des Leitungsrechts in die Planung 

wird übernommen. 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

X    
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Vodafone 

Abwägung 

Benötigte Arbeiten an den Leitungen werden mindestens drei Monate vor Baubeginn bei 

dem Unternehmen angemeldet.  

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Westnetz 

Abwägung 

Keine Bedenken und Anregungen. Die Art und Weise der späteren Energieversorgung 

wird vor Baubeginn geklärt. 

 

Beschluss 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Zusammenfassung 

Aufgrund der vorgenannten Bedenken und Anregungen wird zusammenfassend folgendes beschlossen: 

• Der Gemeinderat beschließt die vorgenannten Änderungen und Ergänzungen in den Entwurf des Büros Dillig Ingenieure zu übernehmen sowie die gleichzeitige Durchführung der 

Beteiligung der Öffentlichkeit (Offenlage, Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Behörden und Nachbargemeinden (gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Für die 

Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung soll eine Frist von 1 Monat eingeräumt werden. 

 

Einstimmig Ja Nein Enthaltungen 

    

 

Stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder: 

 

 

Wegen Befangenheit nicht teilgenommen:  

 

 

Simmern, 31.10.2023 

 

Dr. Andreas Nikolay 

Stadt Simmern, Stadtbürgermeister 


